
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt   Würzburg, 16.12.2021 
3600P-143.3-Do/89 VIII 
 
 
 
Bekanntgabe einer Feststellung nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung 
 
Die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern planen den Ausbau der Wasserstra-
ße und die Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Bundeswasserstraße Donau zwi-
schen Straubing und Vilshofen. 
 
Träger des Vorhabens (TdV) zum Ausbau der Wasserstraße ist die Bundesrepublik Deutsch-
land (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes), vertreten durch die WIGES 
Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH (WIGES) – vormals RMD Wasserstraßen GmbH. 
TdV zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ist der Freistaat Bayern (Wasserwirtschafts-
verwaltung), ebenfalls vertreten durch die WIGES. 
 
Für den Teilabschnitt 1: Straubing – Deggendorf (Donau-km 2321,7 bis 2282,5) hat die Gene-
raldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Würzburg am 20.12.2019 den Planfeststellungs-
beschluss erlassen, der zwischenzeitlich in Bestandskraft erwachsen ist. 
 
Mit Schreiben vom 29.11.2021 hat die WIGES einen Antrag auf die Erteilung einer beschränk-
ten wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 15 Abs. 1, 2. Alt. BayWG für die Bauwasserhaltung 
für die Neuerrichtung des Schöpfwerks Kleinschwarzach gestellt. 
 
Während der geplanten Bauzeit der Neuerrichtung des Schöpfwerks Schwarzach von Septem-
ber 2022 bis Februar 2024 soll eine Bauwasserhaltung betrieben werden, um die notwendige 
Baugrube auszuheben und trocken zu halten. Hierfür wird eine Dauer der Bauwasserhaltung 
von 225 Tagen angesetzt. 
 
Im Rahmen des Baugrubenaushubs werden Spundwandbohlen bis auf die Felsoberkante ge-
rammt, wodurch eine dichte Baugrube ausgeführt wird. Es sollen außerdem vier Brunnen errich-
tet werden, um auch Restwassermengen sicher fassen zu können und so die Grube vollständig 
trockenzulegen. Die Brunnen bestehen aus gelochten und mit Kies verfüllten Schachtringen 
und eingestellten Edelstahlrohren, welche unterhalb der Bodenplatte geschlitzt sind. Ergänzt 
wird diese Wasserhaltung durch eine 20 cm dicke Kiesschicht unter der Bodenplatte.  
Dabei wird die Bauwasserhaltung bereits mit fortschreitender Aushubtiefe in Betrieb genom-
men, um den Aushub im Trockenen durchführen zu können. Sobald eine Gefährdung des 
Grundwassers besteht, sollen die Arbeiten unverzüglich eingestellt werden. 
 
Das ausgepumpte Grundwasser soll in den Sulzbach eingeleitet werden. Über ein zwischenge-
schaltetes Absetzbecken wird das geförderte Wasser von Schwebstoffen gereinigt werden. 
 
Quantitative und qualitative Veränderungen des Grundwasserkörpers und des Gewässers 
(Sulzbach) sind dabei nicht zu erwarten, da eine dichte Baugrube ausgeführt wird und das ein-
zuleitende Wasser von Schwebstoffen gereinigt wird. 
 
Die zentralen Edelstahlrohre der Brunnen werden nach Beendigung der Wasserhaltungsmaß-
nahmen mittels verschraubter Deckel verschlossen, die Brunnen verbleiben im Boden und wer-
den im Zuge der Baugrubenverfüllung mit bindigen Böden überdeckt. Die Spundwände selbst 
verbleiben aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Hochwassersicherheit auch 
nach Abschluss der Bauarbeiten im Boden.   
 
Als geschätzte Gesamtfördermenge werden gemäß den Antragsunterlagen 497.600 m³ erwar-
tet. Es handelt sich daher um eine Anlage nach Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG, weshalb 
eine allgemeine Vorprüfung der UVP-Pflicht durchzuführen ist. 
  



 
Das Vorhaben befindet sich in einem FFH- und Vogelschutzgebiet (FFH-Gebiet 7142-301.01 
„Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“, Vogelschutzgebiet SPA 7142-471.01 „Donau 
zwischen Straubing und Vilshofen“). Außerdem befindet sich die Maßnahme in einem Natur-
schutzgebiet („Vogelfreistätte Graureiherkolonie bei Kleinschwarzach“).   
 
Nach § 7 Abs. 1, 5 S. 1 UVPG war zu prüfen, ob durch die zeitlich beschränkte Bauwasserhal-
tung nachteilige Umweltauswirkungen entstehen und damit die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung erforderlich wird. Die Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass durch 
die Maßnahme keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen, so dass keine 
Verpflichtung besteht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. Die der Prü-
fung zugrunde gelegten Unterlagen und die Begründung der Feststellung können auf Antrag 
nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes bei der Generaldirektion Wasser-
straßen und Schifffahrt, Wörthstraße 19, 97082 Würzburg, eingesehen werden. 
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